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Informationen Recyclinghof 

 

Als Gemeinde sind wir bemüht, Ihnen die Entsorgung von Wertstoffen bzw. Abfällen so einfach als möglich 
zu gestalten. Hierzu steht Ihnen der Recyclinghof Polling/Flaurling zu gewohnten Zeiten zur Verfügung: 

 

Bau- und Recyclinghof Polling 
Gewerbezone 10 

6404 Polling 
Mittwochs: von 16:00 bis 19:00 Uhr und 

Freitags: von 14:00 bis 18:00 Uhr 
 

Leider ist es in der Vergangenheit bei der praktischen Umsetzung der Abfallbewirtschaftung speziell bei 
der Abgabe und Entsorgung, hauptsächlich bei der Entsorgung von Baum, Strauch, und Grünschnitt, 
Holzabfällen und Bauschutt am Bau- und Recyclinghof vermehrt zu diversen Unannehmlichkeiten 
gekommen und erlauben wir uns daher Ihnen nachstehend eine verbindliche Richtlinie für die Entsorgung 
der o.a. Wertstoffe zu übermitteln: 
 

 Baum- und Strauchschnitt:  

Abgabe in Absprache mit unserem Bauhofleiter Magnus Haslwanter (0664/4600004) oder Mitarbeiter 
Johann Jäger (0664/3851195). 

 

 Grünschnitt:  

Entsorgung erfolgt überwiegend über die 80 Liter Gartenabfallsäcke (Biomüllabfuhr).  
Alternativ ist die Abgabe der Säcke im Recyclinghof möglich. Der Grün-, Baum-, Strauch- und 
Staudenschnitt ist jedenfalls bei den entsprechenden Entsorgungsstellen abzuliefern. 

 

 Holzabfälle:  

Diese sind bereits zerkleinert abzuliefern (in Haushaltsmengen bis max. 2m³). 

 

 Bauschutt:  

Am Samstag von 08:30 bis 11:30 Uhr können Einwohner von Polling- und Flaurling Bauschutt bis zu 
max. 1m³ bei der Deponie im Ortsteil Flaurlingberg kostenpflichtig abgegeben werden.  

 
Generelles 

 Um Wartezeiten möglichst hintanzuhalten und eine organisierte Entsorgung zu gewährleisten, ist der 
Müll bereits vorsortiert anzuliefern.  

 Nach Möglichkeit ist auf die Anlieferung mittels PKW-Anhänger aus Platzgründen zu verzichten.  

 Der Müll ist jedenfalls bei den entsprechenden Entsorgungsstellen abzuliefern, eine „wilde 
Müllentsorgung“  ist bei Strafe verboten. 

 Nicht der Entsorgungspflicht durch die Gemeinde unterliegen betriebliche Abfälle, Abbruchmaterialien 
sowie gefährliche Abfälle und solche Abfälle die zulässigerweise auf dem eigenen Grundstück 
kompostiert werden können. 

 Die vollständige Müllabfuhrordnung ist auf der Homepage der Gemeinde Polling ersichtlich 
(www.polling.at). 

 
Prof. Gabriele Rothbacher 

Bürgermeisterin Polling 
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